
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1993/8/26 15Os101/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.08.1993

Norm

StPO §258 Abs2 C

StPO §281 Abs1 Z5 B

Rechtssatz

Eine Vorstrafenbelastung des Angeklagten kann im Zug der Beweiswürdigung durchaus gewertet werden, sofern der

Schuldspruch nicht nur auf diese Tatsache gestützt wird.

Entscheidungstexte

15 Os 101/93

Entscheidungstext OGH 26.08.1993 15 Os 101/93
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